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Stadtratssitzung vom 16. Februar 2023 Fragestunde F 05/2023 
 
 

Baustopp in Sachen Grabenguteisbahn-Sanierung 
Thomas Hiltpold, Grüne, vom 13. Februar 2023; Beantwortung 
 
 
Wortlaut der Fragestunde 
 
Der vom Gemeinderat verfügte Bauzwischenstopp in Sachen Grabenguteisbahn-Sanierung wirft 
folgende Fragen auf: 
 
1. Ab welcher mutmasslichen Kostenüberschreitung im Vergleich zum genehmigten Baukredit wird 

die Thuner Stimmbevölkerung nochmals Gelegenheit haben, sich zum Gesamtprojekt an der 
Urne zu äussern? 

2. Bei welcher inhaltlichen Änderung des Sanierungsprojekts (Teilverzicht) im Vergleich zum ge-
nehmigten Projekt wird die Thuner Stimmbevölkerung nochmals Gelegenheit haben, sich zum 
Gesamtprojekt an der Urne zu äussern? 

3. Mit welchen Mehrkosten ist zu rechnen, wenn die Ausführung des Bauprojekts um ein halbes 
oder ein ganzes Jahr verzögert wird?  

 
 
Antwort des Gemeinderates 
 
Zu Frage 1: Ab welcher mutmasslichen Kostenüberschreitung im Vergleich zum genehmigten Bau-
kredit wird die Thuner Stimmbevölkerung nochmals Gelegenheit haben, sich zum Gesamtprojekt 
an der Urne zu äussern? 
 
Die Stimmberechtigten werden sich nicht zu einer allfälligen Kostenüberschreitung äussern können, 
da ein erforderlicher Nachkredit höchstens durch den Stadtrat beschlossen würde (Art. 68 Abs. 1 
Stadtverfassung). 
 
 
Zu Frage 2: Bei welcher inhaltlichen Änderung des Sanierungsprojekts (Teilverzicht) im Vergleich 
zum genehmigten Projekt wird die Thuner Stimmbevölkerung nochmals Gelegenheit haben, sich 
zum Gesamtprojekt an der Urne zu äussern? 
 
Nach Artikel 14 Gemeindeverordnung (GV; BSG 170.111) muss jede wesentliche Änderung des ei-
nem Beschluss zu Grunde liegenden Sachverhaltes dem zuständigen Organ erneut unterbreitet 
werden. Massgebend ist der hypothetische Wille der Stimmbevölkerung zum Zeitpunkt der erst-
maligen Beschlussfassung, d.h. es gilt die Frage zu stellen, ob die Stimmberechtigten dem Geschäft 
auch zugestimmt hätten, wenn sie schon damals Kenntnis vom geänderten Sachverhalt gehabt hät-
ten. 
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Zu Frage 3: Mit welchen Mehrkosten ist zu rechnen, wenn die Ausführung des Bauprojekts um 
ein halbes oder ein ganzes Jahr verzögert wird? 
 
Eine Prognose ist nicht möglich. Einerseits ist die aktuelle Marktsituation immer noch unstabil (Uk-
raine-Krieg, Lieferketten, Rohmaterialpreise), anderseits prüft der Gemeinderat zurzeit Hand-
lungsoptionen. 
 
 
Thun, 15. Februar 2023 
 
Für den Gemeinderat der Stadt Thun 
 
Der Stadtpräsident  Der Stadtschreiber 
Raphael Lanz   Bruno Huwyler Müller 
 


